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UeV PS-Sek/LZG
Übersicht

Dauer: 5. Primarklasse bis nach dem 1. Semester der 

6. Primarklasse   Übertrittsentscheid

Ziel: Wahl geeignetes Schulangebot der Sekundarstufe I 

Schulangebot:  Getrennte Sekundarschule GSS

mit den Niveaus A, B oder C 

 Langzeitgymnasium

Durchlässigkeit:  Niveauwechsel Sekundarschule:

Jeweils aufs neue Schuljahr möglich

 Sekundarschule - Kurzzeitgymnasium: 

Nach der 2. oder 3. Sekundarschulklasse möglich
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UeV PS-Sek/LZG
Getrennte Sekundarschule (GSS)
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grundlegende Anforderungen erweiterte Anforderungen höhere Anforderungen

Stammklasse Niveau C

Deutsch

Englisch

Französisch

Mathematik

Stammklasse Niveau B

Deutsch

Englisch

Französisch

Mathematik

Stammklasse Niveau A

Deutsch

Englisch

Französisch

Mathematik

RZG, NT Niveau C
RZG, NT Niveau A/B RZG, NT Niveau A/B



UeV PS-Sek/LZG
Schulangebote/Anforderung

Sekundarschule Niveau C

> Grundlegende Anforderungen 

> Lernziele des Unterrichts der 

Primarschule werden teilweise 

erreicht

> Genügende Leistungen und schulisch 

stark gefordert

> Kaum Leistungsreserven

> Praxisbezug des Wissens ist wichtig

> Ziel: Berufslehre
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UeV PS-Sek/LZG
Schulangebote/Anforderung

Sekundarschule Niveau B

> Erweiterte Anforderungen 

> Lernziele des Unterrichts der 

Primarschule werden erreicht

> Genügende  bis gute Leistungen und 

schulisch gefordert

> Wenig Leistungsreserven

> Praxisbezug des Wissens ist wichtig 

> Interesse am schulischen Lernen

> Ziel: Berufslehre oder eine 

weiterführende Schule
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UeV PS-Sek/LZG
Schulangebote/Anforderung

Sekundarschule Niveau A

> Schulisch begabt und 

leistungsstark

> Lernziele des Unterrichts der 

Primarschule werden erreicht und 

teilweise übertroffen

> Gute Leistungen und schulisch 

durchschnittlich gefordert

> Leistungsreserven vorhanden

> Freude am schulischen Lernen

> Ziel: Berufslehre mit Berufsmatura 

oder Kurzeitgymnasium
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UeV PS-Sek/LZG
Schulangebote/Anforderung

Langzeitgymnasium

> Schulisch begabt und 

leistungsstark

> Lernziele des Unterrichts der 

Primarschule werden erreicht und 

teilweise übertroffen

> Gute bis sehr gute Leistungen und 

schulisch durchschnittlich gefordert

> Leistungsreserven vorhanden

> Freude am schulischen Lernen

> Vielseitiges schulisches Interesse

> Ziel: Akademische Laufbahn
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UeV PS-Sek/LZG
Ablauf
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5. Klasse, 1. Semester

Information über das Übertrittsverfahren

(der Eltern und Kinder durch die Klassenlehrperson)

Zeugnis 5. Klasse, 1. Semester

5. Klasse, 2. Semester

1. Beurteilungsgespräch

(Eltern, Kind und Klassenlehrperson)

Zeugnis 5. Klasse, 2. Semester

6. Klasse, 1. Semester

Information über die Schulangebote der Sekundarstufe I 

und anschliessende Bildungswege

(für Eltern und Kinder durch die Schule)

Zeugnis 6. Klasse, 1. Semester
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6. Klasse, bis spätestens 15. März (LZG 1. März)

2. Beurteilungsgespräch mit Übertrittsentscheid
(Eltern, Kind und Klassenlehrperson)

Schulleitung der Primarschule 

leitet den Entscheid an die 

Schulleitung der gewählten 

Schule weiter

weiteres Beurteilungsgespräch
(evtl. mit einer Beratungsperson)

Übergabe des 

Übertrittsdossiers an die 

Eltern
(Innerhalb von zehn Tagen beantragen die 

Eltern direkt bei der Schulleitung der 

gewünschten Schule die Aufnahme)

Bestätigung der Aufnahme oder Abweisung durch die Schulleitung der 

gewünschten Schule
(mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Beschwerdeführung beim Bildungs- und Kulturdepartement)

bei Einigkeit bei Uneinigkeit

bei 

Einigkeit

bei Uneinigkeit



UeV PS-Sek/LZG
Grundlagen

> Einschätzung der fachlichen Kompetenzen und der 

überfachlichen Kompetenzen 

> Zeugnisnoten in Deutsch, Mathematik und Natur, Mensch

Gesellschaft im 1. und 2. Semester der 5. Primarklasse sowie 

im 1. Semester der 6. Primarklasse

> Die Zeugnisnoten der übrigen Fächer im 1. und 2. Semester 

der 5. Primarklasse sowie im 1. Semester der 6. Primarklasse

> Lehrperson/Erziehungsberechtigte: Einschätzung der 

Entwicklung
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UeV PS-Sek/LZG
Hilfsmittel
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Gesprächsvorbereitung Eltern



UeV PS-Sek/LZG
Richtwert für die Zuweisung

Richtwerte für die Zuweisung in die Sekundarschule/Langzeitgymnasium

Zeugnisnoten in Deutsch, Mathematik und Natur, Mensch, Gesellschaft im 1. und 2. 

Semester der 5. Primarklasse sowie im 1. Semester der 6. Primarklasse

Langzeitgymnasium 5.2

Stammklasse Niveau A 5

Stammklasse Niveau B 4.5

Stammklasse C weniger als 4.5
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UeV PS-Sek/LZG
Richtwert
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> Richtwert ist eine Orientierungshilfe

> Nicht der Durchschnitt allein zählt, sondern das Gesamtbild der einzelnen 

Zeugnisnoten

> Zusätzliche wichtige Faktoren: 

> Die Zeugnisnoten der Fremdsprachen im 1. und 2. Semester der 5. Primarklasse 

sowie im 1. Semester der 6. Primarklasse

> anhand der Noten ersichtliche Leistungsentwicklung 

> Einschätzung des Potentials 

> Überfachlichen Kompetenzen



UeV PS-Sek/LZG
Übertrittsentscheid

Gemeinsamer Entscheid von 

Lehrperson, Eltern und Kind

 Gesamtbild des Lernstand des Kindes und 

die schulische Leistung stimmen mit dem 

Anforderungsprofil des gewählten 

Schulangebotes überein.

Eintrag des Entscheides im 

Übertrittsdossier

15

 Der Übertrittsentscheid ist letztlich ein professioneller 

Ermessensentscheid, der pädagogisch zu begründen ist.



UeV PS-Sek/LZG
Übertrittsentscheid

Übertrittsdossier
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UeV PS-Sek/LZG
Rechte und Pflichten der Eltern

> Übertrittsverfahren kennenlernen
Broschüre, Informationsveranstaltung

> Schulische Möglichkeiten und Wünsche 

des Kindes kennen und besprechen

> Teilnahme am Beurteilungsgespräch

> Einbringen der Beobachtungen

> fakultativ: Dokument zur Gesprächsvorbereitung 

> Übertrittsentscheid treffen
Gemeinsam mit der Lehrperson und dem Kind 

> Uneinigkeit: Recht auf weiteres Gespräch
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UeV PS-Sek/LZG
Übersicht der Bildungswege
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Dienststelle Volksschulbildung

Kellerstrasse 10

6002 Luzern

Bilder aus pixbay / DVS-Fundus

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !


